
PROF. DR. MICHAEL SCHEFCZYK 
STEUERBERATER 
FACHBERATER FÜR INTERNATIONALES STEUERRECHT 

MANDANTENBRIEF NOVEMBER 2017 
  SEITE 1 

 

STEUERBERATER PROF. DR. MICHAEL SCHEFCZYK ∙ SELLINER STR. 10 ∙ 01109 DRESDEN ∙ TEL. 03 51-4 59 56 40 ∙ MICHAEL@SCHEFCZYK.NET ∙ WWW.STB-SCHEFCZYK.DE 

►AKTUELL: EU-KOMMISSION SCHLÄGT PER PRESSEMITTEILUNG REFORM DES EU-MEHRWERTSTEUERSYSTEMS VOR

Die EU-Kommission hat am 04.10.2017 eine Presse-
mitteilung veröffentlicht, nach der sie eine Reform 
des Mehrwertsteuersystems vorschlägt, die sie selbst 
als weitreichend bezeichnet. Das System geht zurück 
auf die Mehrwertsteuerrichtlinie von 1967. Das Ziel 
bestand schon damals darin, die mit unterschiedli-
chen Umsatzsteuersätzen und -regeln verbundenen 
Wettbewerbsverzerrungen im freien Warenverkehr 
abzuschaffen. Das derzeitige System stammt im 
Kern aus 1993, steht aber aus Sicht der EU-Kommis-
sion weiterhin nicht im Einklang mit den Prinzipien 
des Binnenmarktes. Daher soll 2018 die Mehrwert-
steuersystem-Richtlinie geändert werden. 
Die EU-Kommission möchte vier Eckpfeiler realisie-
ren: Erstens soll Betrug dadurch bekämpft werden, 
dass auf den grenzüberschreitenden Handel zwi-
schen Unternehmen künftig Mehrwertsteuer erho-
ben wird – mutmaßlich zum Satz des Bestimmungs-
landes analog zum derzeitigen Mini-One-Stop-Shop 

für bestimmte elektronische Leistungen. Zweitens 
soll es mehrwertsteuerbezogen eine zentrale Anlauf-
stelle für grenzüberschreitend tätige Unternehmen 
mit Online-Portal geben. Drittens soll – was eigent-
lich nur eine Konsequenz aus den ersten beiden 
Punkten ist – zur Steigerung der Kohärenz stets das 
Bestimmungslandprinzip gelten. Viertens soll die 
Bürokratie bei der Rechnungsausstellung (hier kein 
Bestimmungslandprinzip) und durch den Entfall der 
zusammenfassenden Meldungen reduziert werden. 
Man darf gespannt sein, wie dies funktioniert, weil 
Online-Portale allein nicht für weniger Bürokratie 
sprechen und auch nicht für gute Handhabbarkeit 
durch Unternehmen mit nur gelegentlicher grenz-
überschreitender Tätigkeit. Dies zeigen schon jetzt 
z. B. Exporte in Länder außerhalb der EU, an denen 
Unternehmen aus mehreren Mitgliedstaaten mitwir-
ken. Ebenso macht ein Herkunftslandprinzip bei der 
Rechnungsausstellung die Welt nicht einfacher. 

►FÄLLIGKEITSTERMINE STEUERN UND SOZIALVERSICHERUNG NOVEMBER UND DEZEMBER 2017 
 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag1 10.11.2017 11.12.2017 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag – 11.12.2017 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag – 11.12.2017 

Umsatzsteuer2 10.11.2017 11.12.2017 

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung – – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 13.11.2017 14.12.2017 

Gewerbesteuer 15.11.2017 – 

Grundsteuer 15.11.2017 – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 20.11.2017 – 

Sozialversicherung4 28.11.2017 27.12.2017 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Seit dem 01.01.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an An-
teilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende (bei Dau-

erfristverlängerung einen Monat später) für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
3 Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, 

dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Die Schonfrist endet damit entsprechend früher. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

4 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vor-
gezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitli-
cher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit an die jeweilige Einzugs-
stelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage 
vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf 
einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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►GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER/VERMIETER 

Kein Gestaltungsmissbrauch bei Nießbrauch an 
vermietetem Grundstück zugunsten des studie-
renden Kindes 
Eine Mutter räumte ihrer Tochter einen für fünf Jah-
re befristeten, unentgeltlichen Nießbrauch an einem 
bebauten Grundstück, das ihr allein gehörte, ein. 
Das Grundstück hatte sie seit Jahren an ihren Mann 
für dessen Betrieb vermietet. Während des Nieß-
brauchs vermietete die Tochter an ihren Vater, der 
es unverändert für seinen Betrieb nutzte und die 
Miete als Betriebsausgaben geltend machte. Die Mie-
ten standen in voller Höhe der Tochter zu, die auch 
alle Kosten trug. 
Diese Gestaltung ist nicht missbräuchlich. Sie diente 
dazu, das Studium der Tochter zu finanzieren. Den 
Eltern steht es frei, den Unterhalt in bar zu zahlen 
oder (auch befristet) eine Einkunftsquelle selbst zu 
übertragen. Führen steuerliche Gründe zu Letzte-
rem, ist dies allein nicht rechtlich unangemessen. 
Auch Angehörige dürfen ihre Rechtsverhältnisse 
untereinander steuerlich möglichst günstig gestalten. 
Die Verlagerung von Einkünften auf Familienange-
hörige mit geringerem Steuersatz widerspricht nicht 
den Wertungen des Gesetzgebers. Die Mietzahlun-
gen waren auch vor der Gestaltung Betriebsausga-
ben. Mit der Gestaltung wurden daher keine steuer-
lich nicht abzugsfähigen Unterhaltsaufwendungen in 
den Bereich des Betriebsausgabenabzugs verlagert. 

Mietvertragliche Pflicht zur Gartenpflege umfasst 
nur einfache Arbeiten 
Die häufige Formulierung in Mietverträgen „Der 
Mieter übernimmt die Gartenpflege.“, verpflichtet 
den Mieter nur zu einfachen Arbeiten, die ohne gro-
ße Kosten und Fachkenntnisse zu erledigen sind. 
Solange der Garten nicht zu verwahrlosen droht, 
steht dem Vermieter auch kein Direktionsrecht hin-
sichtlich der Gartenpflege zu. 
In einem vom Amtsgericht Würzburg entschiedenen 
Fall war zwischen den Parteien im Mietvertrag ver-
einbart worden, dass die Mieter die Gartenpflege 
übernehmen, ohne dies näher auszuführen. Nach-
dem die Mieter trotz Abmahnung weder Bäume, 
Sträucher oder Hecken zurückschnitten, beauftragte 
der Vermieter einen Gartenbaubetrieb mit den Ar-
beiten. Die hierdurch entstandenen Kosten verlangte 
er von den Mietern zurück. 
Zu Unrecht, nach Auffassung des Gerichts. Die im 
Mietvertrag allgemein gehaltene Aussage zur Gar-
tenpflege bedeute nur, dass es zu den Pflichten des 
Mieters gehöre, im Sommer den Rasen zu mähen, im 
Herbst das Laub zu fegen und zwischendurch im-
mer mal wieder Unkraut zu beseitigen. Gartenarbei-
ten, die über diese einfachen Tätigkeiten hinausgin-
gen, seien Aufgaben des Vermieters. Die Kosten da-

für kann der Vermieter aber im Zuge der Betriebs-
kostenabrechnung auf den Mieter umlegen. Zu be-
achten ist dabei, dass es sich um fortlaufend wieder-
kehrende Aufgaben handeln muss. Der Turnus kann 
jedoch auch mehrjährig sein. 

►ARBEITGEBER/ARBEITNEHMER 

Behandlung von Aufwendungen für Arbeitnehmer 
bei Betriebsveranstaltungen 
In vielen Unternehmen steht die Weihnachtsfeier vor 
der Tür. Bis zu zwei Betriebsveranstaltungen pro 
Jahr können für Mitarbeiter steuer- und sozialversi-
cherungsfrei ausgerichtet werden. Dies gilt, sofern 
die Kosten den Betrag von 110 € je Betriebsveranstal-
tung und teilnehmendem Arbeitnehmer nicht über-
steigen. Es handelt sich hierbei um einen Freibetrag. 
Wird die Wertgrenze überschritten, muss folglich 
nur der übersteigende Teil versteuert werden. Dar-
über hinaus ist Folgendes zu beachten: 
· Eine Betriebsveranstaltung liegt vor, wenn es sich 

um eine Veranstaltung auf betrieblicher Ebene 
mit gesellschaftlichem Charakter handelt, z. B. 
Betriebsausflüge oder Weihnachtsfeiern. 

· Die Veranstaltung muss allen Angehörigen des 
Betriebs, eines Teilbetriebs oder einer in sich ge-
schlossenen betrieblichen Organisationseinheit 
(z. B. einer Abteilung) zugänglich sein. 

· Zuwendungen im Rahmen einer Betriebsveran-
staltung sind alle Aufwendungen des Arbeitge-
bers inklusive Umsatzsteuer. Es spielt keine Rol-
le, ob die Aufwendungen einzelnen Arbeitneh-
mern individuell zurechenbar sind oder es sich 
um einen rechnerischen Anteil an den Kosten der 
Betriebsveranstaltung handelt, die der Arbeitge-
ber gegenüber Dritten für den äußeren Rahmen 
der Betriebsveranstaltung aufwendet (z. B. 
Raummieten oder Kosten für einen Eventplaner; 
auch Kosten für Begleitpersonen des Mitarbeiters 
müssen berücksichtigt werden). 

· Soweit solche Zuwendungen den Betrag von 
110 € je Betriebsveranstaltung und teilnehmen-
dem Arbeitnehmer nicht übersteigen, bleiben sie 
beim Arbeitnehmer steuerlich unberücksichtigt. 

· Übersteigen die Kosten je Betriebsveranstaltung 
den Freibetrag von 110 € und/oder nimmt ein 
Arbeitnehmer an mehr als zwei Betriebsveran-
staltungen teil, sind die insoweit anfallenden zu-
sätzlichen Kosten steuerpflichtig. 

Der Arbeitgeber kann diesen Arbeitslohn pauschal 
mit 25 % versteuern. Voraussetzung hierfür ist, dass 
die Veranstaltung allen Arbeitnehmern offensteht. 
Etwaige Geldgeschenke, die zwar im Rahmen einer 
Betriebsveranstaltung gemacht werden, aber kein 
zweckgebundenes Zehrgeld sind, unterliegen nicht 
der Pauschalierungsmöglichkeit. 
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►ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

Mittelverwendung gemeinnütziger Vereine von 
jedem Vereins-Bankkonto möglich 
Gemeinnützige Vereine müssen Spenden zeitnah für 
ihre satzungsmäßigen Zwecke ausgeben. Es soll ver-
hindert werden, dass steuerbegünstigt erhaltene 
Gelder grundlos angesammelt oder zum Aufbau 
sonstigen Vermögens eingesetzt werden. Zeitnah ist 
die Mittelverwendung z. B. für bis Ende 2011 ver-
einnahmte Spenden dann, wenn sie bis Ende 2012 
ausgegeben werden (Mittelverwendungsfrist). 
In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall 
waren projektbezogene Spenden auf ein eigens dafür 
eingerichtetes Bankkonto eines Vereins eingezahlt 
worden. Zum Ende der Mittelverwendungsfrist wa-
ren dort aber noch alle eingegangenen Spenden vor-
handen, weil die entsprechenden projektbezogenen 
Ausgaben von einem anderen Bankkonto bezahlt 
wurden. Das Finanzamt meinte deswegen, die Mit-
telverwendungsfrist sei nicht eingehalten worden. 
Das Gericht gab jedoch dem Verein Recht, weil ihm 
nicht vorgeschrieben werden kann, von welchem 
Bankkonto er seine satzungsmäßigen Ausgaben zu 
bestreiten hat. 
Hinweis: Für alle ab dem 01.01.2012 vereinnahmten 
Spenden ist die frühere einjährige Mittelverwen-
dungsfrist auf zwei Jahre ausdehnt worden. 

Keine Verteilung außergewöhnlicher Belastungen 
aus Billigkeitsgründen 
Wirken sich außergewöhnliche Belastungen steuer-
lich nicht in vollem Umfang in dem Veranlagungs-
zeitraum aus, in dem sie geleistet wurden, können 
sie nicht aus Billigkeitsgründen auf mehrere Jahre 
verteilt werden. 
Ein Ehepaar wurde zusammen zur Einkommensteu-
er veranlagt. Für ihre zu Hause lebende schwerbe-
hinderte Tochter bauten die Eheleute ihr Einfamili-
enhaus für insgesamt 165.981 € behindertengerecht 
um. In ihrer Einkommensteuererklärung machten sie 
davon 60.000 € als außergewöhnliche Belastungen 
geltend. Den Restbetrag beantragten sie auf die bei-
den folgenden Jahre zu verteilen. Das Finanzamt 
lehnte eine Verteilung der Aufwendungen auf meh-
rere Jahre jedoch ab. 
Auch der Bundesfinanzhof sah keine Anknüpfungs-
punkte für eine persönliche oder sachliche Unbillig-
keit. Eine lediglich für den Steuerpflichtigen ungüns-
tige Rechtsfolge, die der Gesetzgeber bewusst in 
Kauf genommen hat, rechtfertigt eine Billigkeits-
maßnahme nicht. Das trifft auf diesen Fall zu. Die 
Möglichkeit einer Übertragung außergewöhnlicher 
Belastungen in andere Veranlagungszeiträume sieht 
das Gesetz nicht vor. 

Airlines dürfen keine Sondergebühr bei Stornie-
rung einer Flugbuchung verlangen 
Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs benachtei-
ligen Klauseln in den Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen von Luftfahrtunternehmen, wonach bei 
stornierten Buchungen oder nicht angetretenen Flü-
gen eine Bearbeitungsgebühr erhoben werden darf, 
die Kunden unangemessen und sind unwirksam. 
Dieser Auffassung steht nach einem Urteil des Ge-
richtshofs der Europäischen Union auch die den 
Luftfahrtunternehmen eingeräumte Preisfreiheit 
nicht entgegen. 

►UMSATZSTEUER 

Keine Rückwirkung der Rechnungsberichtigung 
beim unrichtigen Steuerausweis 
Der Bundesfinanzhof hat noch einmal seine Recht-
sprechung bei einem unrichtigen Steuerausweis be-
stätigt. Im entschiedenen Fall erbrachte ein Unter-
nehmer Werklieferungen und wies in den Rechnun-
gen fälschlicherweise Umsatzsteuer gesondert aus 
(unrichtiger Steuerausweis). Schuldner der Umsatz-
steuer waren nämlich die Leistungsempfänger. 
Durch den falschen Steuerausweis schuldet der Un-
ternehmer die ausgewiesene Umsatzsteuer. Uner-
heblich ist, ob die Leistungsempfänger Umsatzsteuer 
tatsächlich als Vorsteuer abgezogen haben. Auch 
eine Begleichung der Umsatzsteuer durch die Leis-
tungsempfänger als Schuldner der Umsatzsteuer 
lässt die Steuerschuld des Unternehmers nicht ent-
fallen. Dazu muss er seine Rechnungen gegenüber 
den Leistungsempfängern berichtigen. Eine Rech-
nungsberichtigung wirkt erst für den Besteuerungs-
zeitraum der Berichtigung, hat also keine Rückwir-
kung auf den Besteuerungszeitraum der Rechnungs-
erteilung. Hierdurch kann es zu erheblichen Zinsbe-
lastungen des Unternehmers kommen. 

►UNTERNEHMER/BETEILIGUNGEN 

Jahresabschluss 2016 muss bis zum Jahresende 
2017 veröffentlicht werden 
Unternehmen, die gesetzlich verpflichtet sind, ihren 
Jahresabschluss zu veröffentlichen (z. B. GmbH oder 
GmbH & Co. KG), müssen die Frist zur Veröffentli-
chung beachten. Der Abschluss muss vor Ablauf des 
zwölften Monats des dem Abschlussstichtag nach-
folgenden Geschäftsjahres offengelegt werden. 
Unternehmen, die ihre Jahresabschlüsse nicht recht-
zeitig einreichen, müssen mit der Festsetzung von 
Ordnungsgeldern rechnen. Sie werden sodann durch 
das Bundesamt für Justiz von Amts wegen aufge-
fordert, ihrer gesetzlichen Verpflichtung innerhalb 
von sechs Wochen nachzukommen. Mit der Anfor-
derung ist gleichzeitig eine Mahngebühr fällig, die 
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auch nach verspäteter Einreichung nicht erlassen 
bzw. angerechnet wird. 
Für Kleinstkapitalgesellschaften, die an zwei aufei-
nanderfolgenden Abschlussstichtagen mindestens 
zwei der folgenden Merkmale nicht überschreiten 
(Bilanzsumme bis 350.000 €, Umsatzerlöse bis 
700.000 € und durchschnittlich zehn beschäftigte Ar-
beitnehmer), sieht das Gesetz Erleichterungen vor: 
Sie müssen unter bestimmten Voraussetzungen kei-
nen Anhang erstellen. Hierfür müssen bestimmte 
Angaben unter der Bilanz ausgewiesen sein: Anga-
ben zu den Haftungsverhältnissen, Angaben zu den 
Vorschüssen oder Krediten, die an Mitglieder des 
Geschäftsführungsorgans, eines Beirats oder Auf-
sichtsrats gewährt wurden, erforderliche Angaben 
zu den eigenen Aktien der Gesellschaft (bei einer 
Aktiengesellschaft). Darüber hinaus können in be-
sonderen Fällen zusätzliche Anhangangaben nötig 
sein, wenn der Abschluss kein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage widerspiegelt. 
Kleinstkapitalgesellschaften werden Optionen zur 
Verringerung der Darstellungstiefe im Jahresab-
schluss eingeräumt. Schließlich können die gesetzli-
chen Vertreter dieser Gesellschaften zwischen der 
Offenlegung durch Veröffentlichung oder durch 
Hinterlegung der Bilanz beim Bundesanzeiger wäh-
len. Auch im Fall der Hinterlegung ist die elektroni-
sche Einreichung der Unterlagen vorgeschrieben. 

Auch Geldeinwurfautomaten müssen kassensturz-
fähig sein 
Ein Unternehmer betrieb Erotikmärkte, in denen er 
auch Kinos und Videokabinen mit Geldeinwurfauto-
maten betrieb. Er leerte die Automaten in unregel-
mäßigen Abständen. Die Münzen und Geldscheine 
lieferte er bei der Bank ab, ohne sie selbst gezählt zu 
haben. Das Finanzamt schätzte 10 % der erklärten 
Umsätze aus dem Bereich Video/Kino hinzu. 
Grundsätzlich erfolgte die Hinzuschätzung zu Recht, 
urteilte der Bundesfinanzhof. Nicht verplombte 
Geldspeicher von Automaten, die als Kassen anzu-
sehen sind, müssen kassensturzfähig sein. Wie bei 
Bareinnahmen einer offenen Ladenkasse muss der 
Unternehmer auch für Geldspeicher einen Kassenbe-
richt auf Grundlage des Auszählens der Bareinnah-
men – hier im Zeitpunkt der Entleerung – erstellen. 
Ein sachverständiger Dritter muss jederzeit den 
durch Kassensturz festgestellten Ist-Bestand anhand 
der Aufzeichnungen überprüfen können. Daran fehl-
te es im vorliegenden Fall, sodass die Buchführung 
formell nicht ordnungsmäßig war und eine Hinzu-
schätzung rechtfertigte. 
Die Höhe der Hinzuschätzung muss schlüssig, wirt-
schaftlich möglich und vernünftig und insoweit 
überprüfbar sein. Weil für den Bundesfinanzhof 
nicht erkennbar war, warum nicht ein geringerer 

Prozentsatz der erklärten Umsätze als Hinzuschät-
zung ausreichend war, wird das Finanzgericht seine 
Begründung des Schätzungsergebnisses in einem 
zweiten Rechtsgang darlegen müssen. 

Anforderungen an die Aufzeichnungen bei Ein-
nahmenüberschussrechnung und Verwendung 
einer offenen Ladenkasse 
Die Aufbewahrung von Tagessummen-Belegen mit 
Einzelaufzeichnung der Erlöse und Summenbildung 
kann in Fällen der Einnahmenüberschussrechnung 
und Verwendung einer offenen Ladenkasse den 
formellen Anforderungen, die an solche Aufzeich-
nungen gestellt werden, genügen. Zu diesem Ergeb-
nis kommt der Bundesfinanzhof im Fall eines Gast-
wirts, der seinen Gewinn durch Einnahmenüber-
schussrechnung ermittelte. 
Der Gastwirt hatte seine Einnahmen aus dem lau-
fenden Gaststättenbetrieb je Kassiervorgang auf ei-
nem Zettel notiert. Durch Summenbildung ermittelte 
er die Tageseinnahmen und schloss die Summe mit 
seinem Namenszeichen ab. Die Tageseinnah-
men-Zettel waren mit dem jeweiligen Tagesdatum 
versehen. Nach einer Außenprüfung sah der Prüfer 
die Kassenführung als nicht ordnungsgemäß an und 
schätzte Einnahmen hinzu. 
Aufgrund der im Zuge des Eilverfahrens zur An-
wendung gelangten Maßstäbe kommt das Gericht zu 
dem Ergebnis, dass die Aufzeichnungen des Gast-
wirts ausreichend sind. Zu einer Einzelaufzeichnung 
ist der Gastwirt bei summarischer Betrachtung nicht 
verpflichtet gewesen. In Fällen der Gewinnermitt-
lung durch Einnahmenüberschussrechnung ergibt 
sich auch aus den umsatzsteuerlichen Vorschriften 
keine Pflicht zur Führung eines Kassenbuchs. 
Hinweis: Jüngst hat der Gesetzgeber die Einzelauf-
zeichnungspflicht nebst Ausnahmeregelung zur 
Klarstellung gesetzlich festgeschrieben. In Zweifels-
fällen sollte daher der steuerliche Berater hinzuge-
zogen werden. 

Verlustuntergang bei Kapitalgesellschaften 
Das Finanzgericht Hamburg hält die Regelung zum 
Verlustuntergang bei Kapitalgesellschaften bei An-
teilsübertragungen von mehr als 50 % für verfas-
sungswidrig und hat das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) angerufen. Das BVerfG hatte bereits vor 
Kurzem entschieden, dass die Verlustuntergangsre-
gelung verfassungswidrig ist, soweit sie bei Anteils-
übertragungen von mehr als 25 % bis zu 50 % greift. 
Hintergrund: Der Verlustvortrag einer Kapitalgesell-
schaft geht nach dem Gesetz vollständig unter, wenn 
mehr als 50% der Anteile innerhalb von fünf Jahren 
an einen Erwerber übertragen werden (sog. Mantel-
kauf). Der insoweit untergegangene Verlust kann 
dann nicht mehr zur Verrechnung mit künftigen 
Gewinnen genutzt werden. 


